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Kurzfassung 
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

Reit- und Fahrverein Neschwitz e.V. 
Das ausführliche Hygienekonzept hängt auf dem Veranstaltungsgelände aus. Es handelt sich hierbei 

um eine kurze Zusammenfassung. 

• Rahmenbedingungen 
o Pro Pferd ist neben dem/ der Reiter*in eine Begleitperson für 2 

Pferde zugelassen (unter 18 Jahren 2 Personen) 
o Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände ist maximal eine 

Stunde vor der Prüfung gestattet. Die Teilnehmenden sind dazu 

angehalten, das Gelände unmittelbar nach Bekanntgabe der letzten 

Prüfungsergebnisse zu verlassen  
o Neben den Teilnehmer*innen dürfen sich nur unmittelbar für die 

Vorbereitung notwendige Personen (z.B. für den Aufbau der 

Hindernisse) auf dem Vorbereitungsplatz befinden 
o Es finden keine Siegerehrungen statt 
o Die Meldestelle ist nicht zu betreten 
o Die Durchführung eines Schnelltests wird empfohlen 

• Einlass 
o Vor Betreten sind die Hände gründlich zu desinfizieren 
o Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2- Maske bzw. einer 

OP- Maske auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, außer 

während des Reitens, ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 
o Alle Teilnehmenden benötigen pro Tag einen ausgefüllten 

Anwesenheitsnachweis, dieser ist am Einlass abzugeben  

(bitte genaue Aufenthaltszeit eintragen!) 
o Jede*r Teilnehmer*in erhält ein Teilnehmerband 
o Jede Person erhält eine Marke beim Einlass, diese ist bei Abreise 

abzugeben! 
o Jeder Hänger bekommt einen festen Platz zugewiesen, nur dort 

dürfen Speisen verzehrt / sich außerhalb der Prüfung aufgehalten 

werden 

o Das Gelände kann nur mit Teilnehmerband betreten werden 
o Wege verlaufen im Einbahnstraßensystem 
o Es ist stets auf dem Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten 

 

Mit betreten/ befahren des Veranstaltungsgeländes verpflichten sich 

die Teilnehmenden/ Erfüllungsgehilfen des Veranstalters zur 

Einhaltung des Hygienekonzepts! 
Wir wünschen allen Reiter*innen viel Erfolg! 
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